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Die Europäische Union arbeitet an einer dringend
nötigen Reform des Anwendungsrechts für Pesti-
zide. Für einen besseren Schutz von Böden, Gewäs-

sern, der Natur und der menschlichen Gesundheit müssen
sich die Bundesregierung und die Mitglieder des Europäi-
schen Parlaments für folgende Prioritäten einsetzen:

1. Verbindliche Reduktionsziele:
Die Reduktionsziele müssen rechtlich bindend und
mittels aussagekräftiger Indikatoren messbar sein.

2. Fördermöglichkeiten schaffen:
Förderinstrumente wie die Gemeinsame Agrarpolitik sind
gezielt einzusetzen, um Maßnahmen zur Pesztizidreduk-
tion zu honorieren.

3. Gefährliche Pestizide verbieten:
Statt einer Halbierung muss der Einsatz besonders toxi-
scher Pestizide bis 2030 beendet werden. 

4. Alternativen stärken:
Der Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzen-
schutzmitteln muss die Ultima Ratio und nicht die Regel
sein.

5. Schaffung von pestizidfreien Räumen:
Keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel in
Kommunen, Grünanlagen und Schutzgebieten sowie in
der Nähe von Gewässern.

Die Anwendung von Pestiziden hat mas-
sive Auswirkungen auf Öko systeme und
ist ein Hauptverursacher für den drama-
tischen Verlust der Biodiversität in der
Agrarlandschaft.1 Die damit einherge-
hende Schwächung von Ökosystemdienst-
leistungen wie natürlicher Regulierungs-
mechanismen von Schädlingen, hat zu
einer weiter zunehmenden Abhängigkeit
von chemisch-synthetischen Pestiziden
geführt.2 Ein weiteres Beispiel ist die zu-
nehmende Anreicherung von Pestiziden in
unseren Böden und die Risiken für das Bo-
denleben und die Bodenfruchtbarkeit.3

Es gibt Alternativen zum Einsatz von Pes-
tiziden, die gleichzeitig die Ernten und die
Wirtschaftlichkeit landwirtschaftlicher
Betriebe sicherstellen.4 Mit der Einführung
der EU Pestizidrahmenrichtlinie (SUD)
 besteht seit 2009 eine rechtliche Ver-
pflichtung der Mitgliedstaaten u. a. zur
Durchsetzung des integrierten Pflanzen-
schutzes. Der gewünschte Effekt einer
 Reduzierung der Abhängigkeit von Pesti-
ziden trat jedoch nicht ein.5

Neustart der EU Pestizidpolitik
Gründe für das Scheitern der SUD liegen in der verschlepp-
ten Umsetzung durch die Mitgliedstaaten sowie an wenig
ambitionierten Maßnahmen innerhalb der von diesen er-
arbeiteten nationalen Aktionsprogramme.7 Dies dürfte auch
auf das Fehlen eines verbindlichen quantitativen Zieles auf
EU Ebene zurückzuführen sein. 

Beim integrierten Pflanzenschutz haben die Mitglied staaten
die in der Richtlinie genannten Prinzipien trotz entsprechen-
der Verpflichtung nicht ausreichend umgesetzt. So fehlen
vielerorts Dokumentationspflichten, Beratungsmöglichkeiten
und Kontrollen, aber auch konkrete Vorgaben (kulturart -
spezifische Leitlinien). Die Gemeinsame Agrar politik der EU
(GAP) lieferte ebenfalls keine ausreichenden Impulse und
eine zu geringe Honorierung der Reduktion des Pestizid -
einsatzes. Die Einhaltung der Prinzipien des integrierten
Pflanzenschutzes waren und sind z. B. keine verpflichtende
Vorgabe für Empfänger von Zahlungen aus der GAP. 

Die EU Kommission hatte bereits in der Farm-to-Fork Stra-
tegie eine grundlegende Reform der SUD versprochen. Mit
einiger Verzögerung hat sie im Juni 2022 ihren Legislativ-
vorschlag vorgelegt. Mit dieser ist die Hoffnung verbunden,
das in der Farm-to-Fork Strategie genannte Reduktionsziel

von 50 % bis 2030 zu erreichen. 

Kernforderungen des BUND
Der Vorschlag der EU Kommission greift
 einige Kritikpunkte an der SUD auf, jedoch
nicht alle. Es bedarf daher einer dringen-
den Nachbesserung, um eine reale Halb-
ierung des Pestizideinsatzes bis 2030 zu
erreichen. Der BUND fordert die Mitglieder
des Europäischen Parlaments sowie den
Ministerrat auf, folgende Punkte im Ge-
setzgebungsprozess zu priorisieren:

1. Rechtliche Verankerung des Reduk-
tionsziels der Farm-to-Fork Strate-
gie: Der BUND begrüßt, dass die EU
Kommission das Ziel einer Reduktion
des generellen Pestizideinsatzes um
50 % bis 2030 rechtlich verbindlich in
die neue Gesetzgebung verankert hat.
Problematisch ist, dass einzelne Mit-
gliedstaaten in der Umsetzung z. T.
deutlich nach unten abweichen dürfen.
Auch fehlt ein verbindlicher Reduk-
tionspfad mit Zwischenzielen bis 2030.
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Infobox: Prinzipien des
integrierten Pflanzen-
schutzes (IPS)
Integrierter Pflanzenschutz
 bedeutet, Pflanzen so anzu-
bauen, dass sie unter idealen
Bedingungen wachsen und der
Befall durch Schädlinge und
Krankheiten im Vorfeld verhin-
dert oder reduziert wird. Trotz-
dem notwendige Schädlings-
bekämpfung soll vorzugsweise
durch nicht-chemische Maß-
nahmen erfolgen, der Einsatz
von Pestiziden darf nur die
 Ultima Ratio sein.6 Zu den Prä-
ventionsmaßnahmen gehören
u.a. eine weite Fruchtfolge, um
Wachstumszyklen von Schäd-
lingen zu unterbrechen oder
die Förderung von Nützlingen
durch die Schaffung von geeig-
neten Habitaten.



2. Fördermöglichkeiten schaffen: Die Maßnahmen zur
Pestizidreduktion müssen ausreichend finanziell hono-
riert werden. Zum Beispiel müssen innerhalb der GAP
entsprechende Förderinstrumente bereitgestellt werden.
Die von der EU Kommission vorgeschlagene Option,
neue Vorgaben für einen Übergangszeitraum finanziell
über die GAP zu fördern ist darum richtig und wichtig.
Es fehlt jedoch eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten,
die GAP Strategiepläne an die neue Verordnung ent-
sprechend anzupassen. Obwohl der integrierte Pflan-
zenschutz eigentlich bereits verbindlich ist, ist er
weiterhin keine Voraussetzung für den Bezug der be-
stehenden Flächenprämien aus der GAP.

3. Aussagekräftige Indikatoren: Die vorgeschlagenen er-
weiterten Dokumentations- und Meldepflichten für den
Einsatz von Pestiziden sind zu begrüßen. Kritisch ist aber,
dass die EU Kommission weiter auf wenig brauchbare
Indikatoren zur Fortschrittskontrolle setzt und sich somit
in den Blindflug begibt. Die verwendeten „harmonisier-
ten Risikoindikatoren“ sagen nichts über die konkrete
Anwendung von Pestiziden aus, da sie v. a. auf Verkaufs-
statistiken beruhen. Sie geben zudem ein verzerrtes Bild
wieder, da höchst unterschiedliche Stoffe mit unter-
schiedlicher Toxizität in die gleiche Gefahrenkategorie
eingeordnet werden.8 Die Gesetzgeber müssen dringend
eine Verbesserung dieser Indikatoren vornehmen, damit
die Reduktion nicht nur auf dem Papier stattfindet.

4. Stärkung des integrierten Pflanzenschutzes: Beim
 eigentlich seit 2009 verbindlichen integrierten Pflanzen-
schutz darf es keine weitere Verschleppung bei der Um-
setzung geben. Die Stärkung der Kontroll- und
Dokumentationspflichten ist daher zu begrüßen. Das
Gleiche gilt für die Einführung einer verpflichtenden und
unabhängigen landwirtschaftlichen Beratung. Auch das
Verfahren zur Ausgestaltung von Regeln für einzelne
Feldfrüchte ist positiv zu bewerten. Vor allem die Mög-
lichkeit der EU Kommission, Vorschläge der Mitglied -
staaten notfalls zurückzuweisen, wenn diese nicht
ambitioniert genug sind, muss beibehalten werden. Die
allgemeinen Prinzipien sind aber weiter zu vage und las-
sen zu viel Spielraum für die Anwender*innen.

5. Pestizidfreie Räume schaffen: In Gebieten, in denen der
Schutz der Biodiversität und der öffentlichen Gesundheit
Priorität hat, dürfen chemisch-synthetische Pflanzen-
schutzmittel nur noch die absolute Ausnahme sein. Das
vorgeschlagene Anwendungsverbot im Natura 2000
Netzwerk sowie in Städten und Kommunen ist daher
richtig. Die vorgeschlagenen Pufferstreifen von drei Me-
tern um Schutzgebiete herum sind jedoch viel zu schmal,

um ökologisch wirksam zu sein. Nötig wären mindestens
zehn Meter. Auch in Landschaftsschutzgebieten ist eine
Reduktion des Pestizideinsatzes nötig. Statt einem Ver-
bot kommen auch andere Herangehensweisen in Frage
wie etwa gezielte Fördermaßnahmen, die diese Reduk-
tion unterstützen.

6. Gewässerschutz stärken: Um Oberflächengewässer
sowie unser Grundwasser zu schützen, müssen einerseits
Pestizide eingespart, andererseits wirksame Pufferzonen
eingerichtet werden. Die Randstreifen filtern Pestizide
effektiv, so dass diese in deutlich geringerem Maße in
die Gewässer eingespült werden und deren Ökosysteme
schädigen9. Die vorgeschlagenen drei Meter sind aber
völlig unzureichend, nötig sind Gewässerrandstreifen
von mindestens zehn Metern um alle Gewässer, auf
denen keine Pestizide ausgebracht werden dürfen. 

7. Komplettverbot im privaten Bereich: Auch wenn der
Anteil des Pestizideinsatzes im Privatbereich relativ
 gering ausfällt, ist die Intensität der Anwendung auf-
grund der geringen Fläche überdurchschnittlich10. Durch
fehlende Sachkunde kommt es regelmäßig zu Fehl -
anwendungen und -Dosierungen11. Ein Verbot der An-
wendung in Haus- und Kleingärten sieht der Vorschlag
der EU Kommission jedoch nur indirekt vor, ein Verkaufs-
verbot fehlt.

8. Schädliche Anwendungspraktiken verbieten: Die Aus-
bringung von Pflanzenschutzmitteln aus der Luft ist aus
gutem Grund bereits in der gegenwärtigen SUD verbo-
ten. Ausnahmen von diesem Verbot, etwa für neue
 Techniken in der sgn. Präzisionslandwirtschaft, sind ab-
zulehnen. Ähnliches muss für das Beizen von Saatgut
(z.B. mit Neo nicotinoiden) gelten, da die vorbeugende
Anwendung von Pestiziden den Prinzipien des integrier-
ten Pflanzenschutzes widerspricht. 

9. Verbot besonders gefährlicher Pestizide: Das Ziel, den
Einsatz besonders gefährlicher Pestizide bis 2030 zu hal-
bieren, ist nicht ambitioniert genug. Bereits seit 2011
gibt es für die EU Staaten eine gesetzliche Verpflichtung
die „Substitutionskandidaten“ vom Markt zu nehmen.
Die neue Verordnung muss einen klaren Weg für deren
komplette Abschaffung aufzeigen, durch höhere Hürden
bei der Anwendung und entsprechende Förder- und
 Forschungsprogramme. Das Ziel darf sich auch nicht auf
die Substitutionskandidaten allein beschränken, sondern
muss auf weitere Stoffe ausgeweitet werden, die als
„Highly Hazardous Pesticides“ gelten.12
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Nächste Schritte
Mit dem Vorschlag durch die EU Kommission ist der Startschuss für das eigentliche Gesetzgebungsverfahren zwischen
 Europäischem Parlament und Ministerrat gefallen. Der BUND e. V. wird diesen Prozess zusammen mit seinen europäischen
Partnern intensiv begleiten. Für Rückfragen stehen folgende Kolleg*innen als Ansprechpartner*innen zur Verfügung.

Ansprechpartner*innen

• André Prescher-Spiridon, Referent für EU Politik, +49 30 2 75 86-576, andre.prescher@bund.net

• Corinna Hölzel, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Pestizidpolitik, insektenfreundliche Kommunen und Gärten, 
+49 30 2 75 86-547, corinna.hoelzel@bund.net
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